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— ivem 13.02.2024 zu 17150/3 (XXVI|. GP)
== Bundesministerium bmj.gvat

Justiz

Dr." Alma Zadi¢, LL.M.
Bundesministerin fiir Justiz

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.898.814 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)17150/J-NR/2023

Wien, am 13. Februar 2024
Sehr geehrter Herr Prasident,
die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen haben am
13. Dezember 2023 unter der Nr. 17150/J-NR/2023 an mich eine schriftliche
parlamentarische Anfrage betreffend ,Haftling der Justizanstalt Stein aus Spital entflohen”
gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zur Frage 1:

e  Warum wurde der 16-jiihrige Afghane in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht?

Der Insasse wurde aufgrund einer Verletzung an der rechten Hand in das Krankenhaus

Wiener Neustadt ausgefiihrt.
Zur Frage 2:
e  Wer hat angeordnet, dass der Insasse ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht

wird?

Die diensthabende Beamtin der Krankenabteilung ordnete die Ausfiihrung des Insassen in

das Krankenhaus Wiener Neustadt an.

www.parlament.gv.at



2von 10 16590/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

Zur Frage 3:
e Wegen welchem Delikt ist der 16-jdhrige Afghane in Haft?

Der Insasse ist wegen folgender Delikte in Haft: § 84 Abs. 4 StGB, § 15 StGB; § 107 Abs. 1
StGB; § 107 Abs. 2 StGB; § 50 Abs. 1 Z 3 WaffG; § 127 StGB.

Zur Frage 4:
e  Wurde bei dem Insassen die Fesselung angeordnet?
a. Wenn ja, wer hat diese angeordnet?

b. Wenn nein, warum nicht?

Ja, der Insasse wurde gefesselt ausgefiihrt.

Zur Frage 5:
e Wie viele Justizwachebeamte waren bei der Ausfiihrung des 16-jéihrigen Afghanen
dabei?

Die Eskorte erfolgte durch zwei Justizwachebeamte.

Zur Frage 6:
e Bei wie vielen Ausfiihrungen kam es in den Jahren 2021 und 2022 zu Zwischenfdllen
(z.B. Fluchtversuch, verletzte Justizwachebeamte, Schusswaffen gebrauch usw.)? (Bitte

um Aufschliisselung nach Jahren, Vorfillen und Justizanstalten)

Im Jahr 2021 kam es bei zehn Ausfiihrung zu einer Verletzung von Bediensteten, im Jahr

2022 bei elf Ausfiihrungen. Diese lassen sich wie folgt auf die Justizanstalten aufschliisseln:

2021:

Justizanstalt

Feldkirch

Wien-Josefstadt

Asten

Hirtenberg

Innsbruck

Linz

Asten
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Justizanstalt

Innsbruck

Klagenfurt

Hirtenberg

Justizanstalt

Innsbruck

Wr. Neustadt

Stein

Innsbruck

Graz-Karlau

Graz-Jakomini

Garsten

Ried

Graz-Jakomini

Graz-Karlau

Krems

Im Jahr 2021 kam es bei 13 Ausfihrungen aus folgenden Justizanstalten (JA) zu

Fluchtversuchen:

¢ 1 Fluchtversuch in der JA Wien-Josefstadt

e 2 Fluchtversuche in der JA Asten

e 3 Fluchtversuche in der JA Hirtenberg

e 1 Fluchtversuch in der JA Linz

e 1 Fluchtversuch in der JA Salzburg

e 1 Fluchtversuch in der JA Korneuburg

e 1 Fluchtversuch in der JA Klagefurt

e 2 Fluchtversuche in der JA Innsbruck
e 1 Fluchtversuch in der JA Wels

Im Jahr 2022 kam es bei 16 Ausfiihrungen zu Fluchtversuchen.

e 3 Fluchtversuche in der JA Innsbruck

¢ 1 Fluchtversuch in der JA Wien-Favoriten
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e 1 Fluchtversuch in der JA Stein

e 2 Fluchtversuche in der JA Hirtenberg

e 2 Fluchtversuche in der JA Ried

e 1 Fluchtversuch in der JA Graz-Jakomini
e 1 Fluchtversuch in der JA Klagenfurt

e 2 Fluchtversuche in der JA Graz-Karlau
e 1 Fluchtversuch in der JA Linz

e 1 Fluchtversuch in der JA Garsten

e 1 Fluchtversuch in der JA Krems

Zu den Fragen 7 bis 9:

e 7. Wie viele Insassen konnten bei Ausfiihrungen in den Jahren 2021 und 2022 fliichten?
(Bitte um Aufschliisselung nach Jahren und Justizanstalten)

e 8. Wie viele Insassen, die bei Ausfiihrungen in den Jahren 2021 und 2022 gefliichtet
sind, konnten wieder verhaftet werden? (Bitte um Aufschliisselung nach Jahren und
Justizanstalten)

e 9. Wie viele Insassen, die bei Ausfiihrungen in den Jahren 2021 und 2022 gefliichtet
sind, konnten bis heute nicht verhaftet werden? (Bitte um Aufschliisselung nach
Staatsblirgerschaft und Haftgrund)

Es kam zu 4 Fluchten im Zuge von Ausfiihrungen im Jahr 2021

e JA Asten — Festnahme (am selben Tag)

e JA Wien-Simmering — Selbstantritt (am Folgetag)

e JA Korneuburg — Festnahme

e JA Eisenstadt — nach 20 min Nacheile durch JWB wieder in Haft

und zu keiner Flucht bei Ausfiihrungen im Jahr 2022

Zur Frage 10:
* Gab es bei Ausflihrungen, bei welchen Insassen gefliichtet sind, in den Jahren 2021 und
2022 verletzte Justizwachebeamte?
a. Wenn ja, wie viele? (Bitte um Aufschliisselung nach Jahren, Anzahl der Verletzten
und nach Justizanstalten)
b. Wenn ja, welche Verletzungen hatten die Justizwachebeamten? (Bitte um

Aufschliisselung nach Jahren, nach Art der Verletzung und nach Justizanstalten)
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Bei den vier im Jahr 2021 stattgefundenen Fluchten im Rahmen von Ausfiihrungen gab es

einen verletzten Justizwachebeamten. Der Vorfall

Justizanstalt Korneuburg.

Zu den Fragen 11 und 12:

e 11. Wie viele Erwachsene, junge Erwachsene und Jugendliche mit afghanischer
Staatsbliirgerschaft sind derzeit in ésterreichischen Justizanstalten in Haft? (Bitte
aufgeschliisselt nach Erwachsenen, jungen Erwachsenen und Jugendlichen)

e 12. Wegen welcher Delikte sind diese Erwachsenen, jungen Erwachsenen und

betraf einen Bediensteten der

Jugendlichen mit afghanischer Staatsbiirgerschaft in Haft? (Bitte aufgeschliisselt nach

Erwachsenen, jungen Erwachsenen und Jugendlichen)

Altersklasse Anzahl
Erwachsene 242
Junge Erwachsene 17
Jugendliche 4
Gesamtergebnis 263

Diese Personen sind wegen diverser strafbarer Handlungen nach dem StGB (Delikte gegen

Leib und Leben, gegen fremdes Vermogen, u.a.) sowie beispielsweise nach dem SMG in

Haft.

Zur Frage 13:

e Wie lange sind die Haftstrafen dieser Erwachsenen, jungen Erwachsenen und

Jugendlichen mit afghanischer Staatsblirgerschaft? (Bitte aufgeschliisselt nach

Erwachsenen, jungen Erwachsenen und Jugendlichen)

Altersklasse

Strafdauer Anzahl
Erwachsene 242
1-3 MONATE 3
3-6 MONATE 6
6 MONATE — 1 JAHR 10
1-3 JAHRE 49
3-5 JAHRE 34
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5-10 JAHRE 33
10-20 JAHRE 24
>20 JAHRE 1
LEBENSLANG 7
MaRnahme 22
U-Haft 51
§ 431 StPO 2
Junge Erwachsene 17
1-3 MONATE 1
3-6 MONATE 1
6 MONATE — 1 JAHR 3
1-3 JAHRE 2
5-10 JAHRE 2
U-Haft 8
Jugendliche 4
6 MONATE — 1 JAHR 2
U-Haft 2
Gesamtergebnis 263

Zu den Fragen 14 bis 16:

e 14. Wie viele Erwachsene, junge Erwachsene und Jugendliche aus Tschetschenien sind
derzeit in ésterreichischen Justizanstalten in Haft? (Bitte aufgeschliisselt nach
Erwachsenen, junge Erwachsene und Jugendliche)

e 15, Wegen welcher Delikte sind diese Erwachsenen, jungen Erwachsenen und
Jugendlichen aus Tschetschenien in Haft? (Bitte aufgeschliisselt nach Erwachsenen,
jungen Erwachsenen und Jugendlichen)

e 16. Wie lange sind die Haftstrafen dieser Erwachsenen, jungen Erwachsenen und
Jugendlichen aus Tschetschenien? (Bitte aufgeschliisselt nach Erwachsenen, junge

Erwachsene und Jugendliche)

Die Beantwortung der Fragen 14 bis 16 ware in Ermangelung entsprechend nutzbarer Daten
in elektronischer Form nur mit unvertretbar hohem Aufwand durchfihrbar, zumal
Angehorige von Teilrepubliken der Russischen Foderation unter deren offiziellen

Staatsangehdrigkeit Russland geflihrt werden. Sohin bestlinde lediglich die Moéglichkeit der
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personlichen Befragung der Insassinnen und Insassen. Wir bitten um Verstandnis, dass
davon Abstand genommen werden muss.

Zur Frage 17:
e Wie viele Erwachsene, junge Erwachsene und Jugendliche mit iranischer
Staatsbiirgerschaft sind derzeit in dsterreichischen Justizanstalten in Haft? (Bitte

aufgeschliisselt nach Erwachsenen, jungen Erwachsene und Jugendlichen)

Altersklasse Anzahl
Erwachsene 64
Jugendliche 1
Gesamtergebnis 65

Zur Frage 18:
e Wegen welcher Delikte sind diese Erwachsenen, jungen Erwachsenen und Jugendlichen
mit iranischer Staatsbiirgerschaft in Haft? (Bitte aufgeschliisselt nach Erwachsenen,

jungen Erwachsenen und Jugendlichen)

Diese Personen sind wegen diverser strafbarer Handlungen nach dem StGB (Delikte gegen
Leib und Leben, gegen fremdes Vermogen, u.a.) sowie beispielsweise nach dem SMG in
Haft.

Zur Frage 19:
e Wie lange sind die Haftstrafen dieser Erwachsenen, jungen Erwachsenen und
Jugendlichen mit iranischer Staatsbliirgerschaft? (Bitte aufgeschliisselt nach

Erwachsenen, jungen Erwachsenen und Jugendlichen)

Altersklasse

Strafdauer Anzahl

Erwachsene 64
1-3 MONATE 1
3-6 MONATE 3
1-3 JAHRE 20
3-5 JAHRE 13
5-10 JAHRE 4
10-20 JAHRE 2
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LEBENSLANG 1
MaRnahme 7
U-Haft 13
Jugendliche 1
1-3 JAHRE 1
Gesamtergebnis 65

e Wie viele Erwachsene, junge Erwachsene und Jugendliche wurden in den Jahren 2021

und 2022 wéihrend oder nach Verblifsung ihrer Haft in ihre Heimat abgeschoben?

(Bitte aufgeschliisselt nach Erwachsenen, jungen Erwachsenen und Jugendlichen sowie

nach Land, in das abgeschoben wurde)

Dem Bundesministerium fir Justiz liegen keine Daten zu Abschiebungen von ehemaligen

Insassinnen und Insassen nach Entlassung aus der Haft vor. Diesbezligliche Anfragen waren

an das Bundesministerium fur Inneres zu richten.

Infolgedessen wurden hier nur Auswertungen von ,Abschiebungen wahrend VerbiRung

ihrer Haft“ (Strafvollstreckung im Heimatland) vorgenommen und in den nachfolgend

angefiihrten Tabellen dargestellt.

2021

Strafvollstreckung in Erwachsene Junge Erwachsene | Jugendliche Gesamt
BELGIEN 1 2
BOSNIEN- 1 1
HERZOGOWINA

BULGARIEN 7 7
DEUTSCHLAND 11 10
ITALIEN 9 9
KROATIEN 4 4
LETTLAND 1 1
LITAUEN 3 3
MONTENEGRO 1 2
NIEDERLANDE 1 1
NORDMAZEDONIEN 3 3
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POLEN 8 8
RUMANIEN 68 1 70
SCHWEDEN 1 1
SCHWEIZ 1 1
SERBIEN 12 12
SLOWAKEI 20 20
SPANIEN 4 4
TSCHECHIEN 5 5
TURKEI 2 2
UNGARN 18 18
Gesamt 180 1 1 184
2022

Strafvollstreckung in Erwachsene Junge Erwachsene | Jugendliche Gesamt
BOSNIEN- 1 1
HERZOGOWINA

BULGARIEN 9 10
DEUTSCHLAND 14 2 16
ITALIEN 4 4
KOSOVO 1 1
KROATIEN 1 1
LITAUEN 3 3
NIEDERLANDE 3 1 4
NORDMAZEDONIEN 1 1
POLEN 11 11
RUMANIEN 39 39
SCHWEDEN 2 2
SERBIEN 10 10
SLOWAKEI 13 14
SLOWENIEN 5 6
SPANIEN 1 1
TSCHECHIEN 9 10
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TURKEI 1 1
UNGARN 13 14
Gesamt 141 3 0 149
Dr.™ Alma Zadi¢, LL.M.
Datum/Zeit 2024-02-13T12:17:35+01:00
Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein
Hinweis Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer
offentlichen Urkunde.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw.
e der elektronischen Signatur finden Sie unter:
S Priifinformation | www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
www.justiz.gv.at/amtssignatur
10von 10

www.parlament.gv.at




Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 02- 13T12: 19: 10+01: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2024-02-13T12:17:35+0100
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-02-13T12:19:10+0100
	Parlamentsdirektion




